
Praktische Arbeitsmedizin

19

Auswirkungen der BGV A 2     
in der Kleinbetriebsbetreuung 
Bernd Witte

1. Rahmenbedingungen
Der Unternehmer eines kleinen Betriebes hat 
heute mit der sukzessiven Umsetzung der EG-
Arbeitsschutz-Richtlinien in nationale staatli-
che Rechtsvorschriften eine Vielzahl von Vor-
schriften eigenverantwortlich in seinem Betrieb 
umzusetzen (ASiG, ArbSchG, GefStoffV, Bio-
StoffV, PSA-BV, BildscharbV, BetrSichV, Arb-
StättV, BaustellV, LasthandhabV, MuSchV).
In diesen Rechtsvorschriften findet er statt De-
tailregelungen Rahmenvorgaben formuliert. 
Eine zentrale Stellung nimmt dabei die Gefähr-
dungsbeurteilung (u.a. ArbSchG, GefStoffV, 
BGV A2) ein. Sie ist vom Unternehmer unter 
Inanspruchnahme des Sachverstandes von 
Arbeitsmedizinern und Sicherheitsfachkräften 
(SiFa) aufzustellen. Die Gefährdungsbeurtei-
lung soll sich nicht in der Aufzählung von mög-
lichen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen 
erschöpfen sondern gelebt werden, d. h. Un-
ternehmer wie Arbeitnehmer zum verantwor-
tungsbewussten Handeln im Interesse von Si-
cherheit und Gesundheit motivieren, damit die 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Be-
triebes erhalten bleibt. Dem dient auch die Be-
achtung von Regelungen mit Bezug zum sozi-
alen Arbeitsschutz (z.B. Arbeitszeitgestaltung, 
Jugend- und Mutterschutz).

Der Unternehmer soll über das Thema Ge-
sundheit und Sicherheit bei der Arbeit hinaus 
über wesentliche Änderungen im Sozialversi-
cherungssystem, im BImmSchG und imQua-
litätssicherungssystem informiert werden, um 
die ihm zukommende Schlüsselfunktion zu un-
terstreichen. Dass die „Sicherheit“ in einem 
Betrieb zunehmend bei der Absteckung des 
Kreditrahmens durch Banken (Basel-II Kriteri-
en) eine Rolle spielt, mag nicht unerwähnt blei-
ben.

Fazit: Der Arbeits- und Gesundheitsschutz er-
hält durch seine Ausrichtung auf die Eigenver-
antwortung neue Strukturen, Prozesse und Er-
gebnisse. Zusätzlich findet im betrieblichen 
Umfeld und im Gesundheitswesen ein be-
schleunigter Wechsel der Rahmenbedingun-
gen statt, die wesentliche Auswirkungen auf 
den betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutz haben werden. 

2. Umsetzung
Die BGV A2 eröffnet dem Unternehmer folgen-
de Betreuungsvarianten:

Eine zusammenfassende Darstellung der der-
zeit gültigen BGV A2 Regelungen findet sich 
in Tabelle 1.

Bei der Umsetzung hat der Unternehmer die 
Einbindung der Experten sicherzustellen:
-  In der Regelbetreuung durch die Bestellung 

einer eigenen Fachkraft bzw. eines eigenes 
Betriebsarztes, einer externen Fachkraft 
bzw. eines externen Betriebsarztes oder ei-
nes Dienstes.

-  In der alternativen Betreuung (neben der 
Teilnahme an Informations- und Motivati-
onsmaßnahmen, der Fortbildung und der 
Gefährdungsbeurteilung) bei der Sicherstel-
lung einer bedarfsorientierten Betreuung.

Die Regelung der BGV A2 zur Betreuung klei-
ner Betriebe bis 50 Mitarbeiter ist im Gegen-
satz zur Betreuung der größeren Betriebe 
zunächst unbegrenzt festgeschrieben und um-
fasst im gewerblichen Bereich etwa 2,1 Millio-
nen Betriebe (~70% aller gewerblichen Betrie-
be mit ~42% der Beschäftigten).

Die Grundbetreuung bei der Regelbetreuung 
bis 10 Mitarbeiter beinhaltet im Wesentlichen 
folgende Aspekte:
-  Unterstützung bei der Erstellung bzw. der 

Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilun-
gen

-  Immer: Einbeziehung des Sachverstandes 
von Betriebsärzten und Fachkräften für Ar-
beitssicherheit

-  Ableitung entsprechender Arbeitsschutz-
maßnahmen

-  Überprüfung der Wirksamkeit der Arbeits-
schutzmaßnahmen

-  Anpassung der Gefährdungsbeurteilung an 
sich ändernde Gegebenheiten

- Wiederholung der Grundbetreuung:
  Gruppe I: nach max. 1 Jahr
  Gruppe II:  nach max. 3 Jahren
  Gruppe III: nach max. 5 Jahren.

Die Anlassbezogene Betreuung stellt sich wie 
folgt dar:
-  Verpflichtung des Unternehmers: Beratung  

bei besonderen Anlässen durch Betriebs-
arzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit 

-  Anlassbezogene Betreuungen und Grund-
betreuungen können kombiniert werden

-  Im Einzelfall: auch durch Personen mit spe-
zieller anlassbezogener Fachkunde

-  Anlässe für Betreuung durch Betriebsarzt/
SiFa:

-  Planung, Errichtung und Änderung von Be-
triebsanlagen,

-  Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein er-
höhtes Gefährdungspotenzial zur Folge ha-
ben, grundlegende Änderung von Arbeits-
verfahren,

- Einführung neuer Arbeitsverfahren,
-  Gestaltung neuer Arbeitsplätze 
 und -abläufe,
-  Einführung neuer Arbeitsstoffe oder Gefahr-

stoffe, die ein erhöhtes Gefährdungspoten-

Unternehmensgröße Wahlmöglichkeit

Alternative Betreuung

Wahlmöglichkeit

Regelbetreuung

Betriebe bis 10 Mitarbeiter Ja

Entsprechend der BG-Regelung

Ja

Grundbetreuung, anlassbezogene Be-

treuung durch SiFa / BA

Keine vorgegebenen Einsatzzeiten

Betriebe mit 11 bis 50 Mitarbeitern Ja

Entsprechend der BG-Regelung

Ja

Mit vorgegebenen Einsatzzeiten

Betriebe über 50 Mitarbeiter* Nein Entsprechend BG-Regelung

* Grenze kann je nach BG zwischen 11 und 50 variieren

Prof. Dr. med. Bernd 
Witte ist Facharzt für 
Arbeitsmedizin und seit 
2002 als Geschäfts-
bereichsleiter für das 
operative Geschäft der 
B·A·D Gesundheitsvor-
sorge und Sicherheits-

technik GmbH verantwortlich.

Zur Person

Witte, B.:  Auswirkungen ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2005; 2: 19-21 



Praktische Arbeitsmedizin

20

zial zur Folge haben,
-  Beratung der Beschäftigten über besondere 

Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Ar-
beit, 

-  Untersuchung von Unfällen und Berufs-
krankheiten,

- Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.
- Anlässe für Betreuung durch Betriebsarzt
-  eine grundlegende Umgestaltung von Ar-

beitszeit-, Pausen- und Schichtsystemen,
-  die Erforderlichkeit der Durchführung ar-

beitsmedizinischer Untersuchungen, Beur-
teilungen und Beratungen,

-  Suchterkrankungen, die ein gefährdungs-
freies Arbeiten beeinträchtigen,

-  Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der 
Eingliederung und Wiedereingliederung be-
hinderter Menschen und der (Wieder-) Ein-

gliederung von Rehabilitanden, 
- die Häufung gesundheitlicher Probleme.
- Anlass für Betreuung durch die SiFa
-  Durchführung sicherheitstechnischer Über-

prüfungen und Beurteilungen von Anlagen, 
Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren.

Fazit:
Die festgeschriebenen Regelungen zur Klein-
betriebsbetreuung werden auch maßgebli-
chen Einfluss bei der Neuordnung der Groß-
betriebsbetreuung haben. Zentrales Element 
ist die Gefährdungsbeurteilung. Über die Ana-
lyse, Bewertung, abgeleitete Maßnahmen und 
deren Evaluation werden in Zukunft neben der 
anlassbezogenen Betreuung die Aufträge für 
Experten in Kleinbetrieben über den Unterneh-

mer gesteuert generiert. Die Experten, die bis 
dato Ihren Auftrag über Einsatzstunden, herge-
leitet aus den Vorschriften, begründet haben, 
müssen ihre eigene Rolle am ehesten über 
den Nutzen ihrer bisherigen Arbeit neu definie-
ren. Welche Betreuungsformen die Unterneh-
men präferieren werden, ist derzeit noch nicht 
absehbar. Die Erfahrungen aus der Vergan-
genheit lassen vermuten, dass bei Differenzie-
rungen in den einzelnen Branchen alle Betreu-
ungsmodelle nachgefragt werden. Es gilt nun 
die Chancen aus der Entwicklung unter Einbin-
dung der Themen Gesundheit und Sicherheit 
bei der Arbeit in das kleinbetriebliche Unter-
nehmensmanagement zu nutzen. Dabei kön-
nen vorhandene außerbetriebliche Netzwerke 
eine Stabilisierung bieten.
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Tabelle 1
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